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Leistungsbetrug im Landkreis Diepholz:
1.800 Euro Strafe für
Sozialhilfemissbrauch

Leistungsbetrug zahlt sich nicht aus: Mann aus Diepholz
muss 1.800 Euro Strafe für unrechtmäßige

Bürgergeldzahlungen zahlen.

Osnabrück (ots)

Ein aktueller Fall aus dem Landkreis Diepholz bringt das Thema
Leistungsbetrug und dessen Konsequenzen wieder in die
öffentliche Diskussion. Ein Mann wurde vom Amtsgericht Syke
zu einer Geldstrafe von insgesamt 1.800 Euro verurteilt,
nachdem er durch seine unterlassene Meldung einer
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Leistungen in Höhe
von rund 1.220 Euro zu Unrecht erhalten hatte. Dieser Fall
verdeutlicht, dass Betrug, auch in scheinbar kleinen Beträgen,
nicht ohne Folgen bleibt.

Die Ermittlungen des Hauptzollamts Osnabrück haben gezeigt,
dass der Beschuldigte zwischen Juli und August 2023 einen
Arbeitsvertrag hatte, den er den zuständigen Behörden jedoch
nicht meldete. Dies ist nicht nur eine Pflichtverletzung, sondern
auch ein klarer Verstoß gegen die Regeln der sozialen
Sicherheit. Der Mann hätte unmittelbar nach Aufnahme seiner
neuen Arbeitsstelle seinen Leistungsträger informieren müssen.
Diese Pflicht hat er jedoch ignoriert, was nun ernste rechtliche
Konsequenzen nach sich zieht.

Wie der Betrug aufgedeckt wurde



Eine automatisierte Prüfung war entscheidend für die
Entdeckung des Betrugs. Die EDV-gestützte Überprüfung gleicht
regelmäßig die von Arbeitgebern gemeldeten Personaldaten mit
den Arbeitslosendaten ab. Dank dieser Systeme konnte der
Leistungsträger feststellen, dass der Verurteilte sowohl
Bürgergeld als auch ein Gehalt bezog. Dies führte zu den
Ermittlungen des Hauptzollamts, die letztlich zur Anklage durch
die Staatsanwaltschaft führten.

In der heutigen Zeit ist es unerlässlich, dass die Systeme zur
Überprüfung von Sozialleistungen sowohl effizient als auch
sorgfältig arbeiten. Die modernen technischen Möglichkeiten
ermöglichen es, Unregelmäßigkeiten schnell zu erfassen und
geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Bedeutung solcher
Systeme wird durch die zunehmen Zahl an Betrugsfällen noch
verstärkt, weshalb gesetzliche Vorschriften stetig aktualisiert
und angepasst werden müssen.

„Neben der Geldstrafe muss der Verurteilte die zu viel
erhaltenen Beträge selbstverständlich an den Leistungsträger
zurückzahlen“, erklärt Christian Heyer, Pressesprecher des
Hauptzollamts Osnabrück. Dies zeigt, dass es nicht nur um die
Bestrafung; es geht auch um die Rückerstattung der
unrechtmäßig erhaltenen Gelder. Auch in einem solchen Fall ist
der finanzielle Verlust nicht nur auf die jeweilige Person
beschränkt, sondern beeinträchtigt letztlich die
Solidargemeinschaft, die auf die ordnungsgemäße Verwaltung
von Sozialleistungen angewiesen ist.

Die Entscheidung des Gerichts, 60 Tagessätze zu je 30 Euro zu
verhängen, spiegelt die Ernsthaftigkeit des Vorfalls wider und
leuchtet ein in einem Zeitalter, in dem soziale Sicherheit und
Integrität der sozialstaatlichen Systeme von größter Bedeutung
sind.

Bereits vorliegenden Informationen zufolge haben ähnliche Fälle
in der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die
Aufmerksamkeit für die rechtlichen Verpflichtungen von



Leistungsbeziehern geschärft wurde. Die Aufklärung über die
gesetzlichen Vorschriften gehört daher zu den wichtigsten
Aufgaben für die Behörden, um zukünftige Fälle von
Leistungsbetrug zu vermeiden.
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